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LandesbeauftragtefürDatenschutzund

InformationsfreiheitNordrhein-Westfalen

███ █████████████

█████████████████

40213 Düsseldorf

Bielefeld,29.November 2019

Sehr geehrte███ ██████

sehr geehrte █████ ███ ███████

inder oben genannten Angelegenheitbeziehenwiruns auf die bisherige

KorrespondenzmitIhnensowieaufden AntragaufInformationszugangdes

Herrn████████████ vom 05.04.2019.

Zunächst bedanken wiruns fürdie gewährte Fristverlängerungund bitten

nochmals um Nachsicht für die eingetretenenVerzögerungen in der

BeantwortungIhrer Fragen.

Gerne nehmen wir Stellungzu dem Antrag von Herrn ████ vom

05.04.2019sowie bzgl.IhrerAnmerkungen und Nachfragen.

1. Sachverhalt

Hintergrundder BeteiligungIhrerBehörde istim Ausgangspunkt ein

Ersuchenvon Herrn████ aufZugang zu Informationenvornehmlich

nach dem Informationsfreiheitsgesetzvom 05.04.2019.In seiner

Nachrichtbegehrt Herr ████ ausdrücklichdie Übermittlungvon

sämtlichenGutachten und Stellungnahmen, die zur Planung der

Verlängerungder Stadtbahn-Linien1 inRichtungSennestadtund der

Linie3 innördlicherRichtungüber diejetzigeEndhaltestellehinaus

vorliegen.

Wir haben mit Schreibenvom 26.04.2019daraufreagiertund Herrn

████ mitgeteilt,dass dem Begehrenleidernicht entsprochenwerden

kann, insbesondere,da die begehrten Informationendem Schutz

behördlicherEntscheidungsprozessenach 8 4 IFG NRW unterliegen.

Daraufhinhat sich Herr ████ an IhreBehörde gewandt und Sie

haben uns zunächstmitNachrichtvom 19.06.2019um Stellungnahme

zu der Ablehnung und den Ablehnungsgründen gebeten,da diese

nichthinreichenderläutertseien.
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In der Sache möchten wir zunächst darauf hinweisen, dass zu den

Vorhaben der Stadtbahnverlängerung der Linien 1 und 3 bereits

unterschiedliche Verfahren auch der Beteiligung der Öffentlichkeit

beschritten worden sind. Die Verfahren der Stadtbahnverlängerung

unterliegen als Vorhaben in mehrfacher Hinsicht rechtlichen

Rahmenbedingungen, insbesondere des

Personenbeförderungsrechts, des Bau- und Planungsrechts sowie

auch des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung, die ausdrücklich

eine Öffentlichkeitsbeteiligung und/oder Akteneinsichtsrechte speziell

vorsehen. So bestimmen die einschlägigen Vorschriften, dass die

avisietten Verfahren der Stadtbahnverlängerung über ein

Planfeststellungsverfahren abzuwickeln sind (vgl. $ 19 Abs. 1 a

Personenbeförderungsgesetzi. V. m. $ 73 VwVfG). Überdie 88 15 ff.

UVPG ist außerdem die Beteiligung der Öffentlichkeit über die

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben.

Im Sinneeiner transparenten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

haben wir und die Stadt Bielefeld bereits in der Vergangenheit

zahlreiche Unterlagen bezogenaufdie künftige Verkehrsplanung auch

der Verlängerung der Stadtbahnlinien bereits der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Dies bezieht sich insbesondere auf die

Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1, die

2013 von dem Gutachterbüro TTK im Auftrag unserer Gesellschaft

erstellt worden ist. Diese Machbarkeitsstudie war öffentlich als

Download verfügbar und ist als Anlage beigefügt.

Gleichesgilt für die sogenannte Potentialanalyse im Auftrag der Stadt

Bielefeld, die im Jahre 2011 ebenfalls von dem Gutachterbüro TTK

erstellt worden ist. Diese Potentialanalyse war öffentlich als Download

verfügbar undist als Anlage beigefügt.

Ergänzend können wir auch berichten, dass die Unterlagen für das

Planfeststellungsverfahren der Verlängerung der Stadtbahnlinie 4

Richtung Dürkopp Tor 6 und der Linie 2 Richtung Altenhagen ebenfalls

vollständig zum Download verfügbar sind, beispielsweise unter

https://www.bezreg-

detmold.nrw.de/200 Aufgaben/010 Planung und Verkehr/Planfestst

ellung ___Plangenehmigung/Info zu Planfeststellungsverfahren/Verf

ahrensuebersicht/Stadtbahnlinie 4 Bielefeld/index.php

https://www.bezreg-

detmold.nrw.de/200 Aufgaben/010 Planung und Verkehr/Planfestst

ellung ___Plangenehmigung/Info zu Planfeststellungsverfahren/Verf

ahrensuebersicht/Stadtbahnlinie 2 Milse/index.php
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Entsprechend der Veröffentlichunghinsichtlichder Verlängerungder

Stadtbahnliiie4 und 2 wurden im Rahmen der

Öffentlichkeitsbeteiligung,im Rahmen von Akteneinsichtsrechtenund

nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrenssowie im

Zusammenhang mit der Durchführung einer

Umweltverträglichkeitsprüfungselbstverständlichsämtliche
abgestimmte PlanungsunterlagenzurVerfügunggestellt.

Die von Herrn ÜÜÜÜ angeforderten Informationenzu der

Verlängerungder Stadtbahnliniie1 und der Verlängerungder
Stadtbahnlinie3 beschränken sich damit auf Unterlagen,die auf

Grundlage der Potentialanalysesowie Machbarkeitsstudien

angefertigtworden sind und in ein Planfeststellungsverfahren

öbergeleitetwerden.Es handeltsichhierbeiinsbesondereum folgende

Dokumente:

- Tischvorlagefürden Scopingterminnach $ 15UVPG zum

ausbauenderStadtbahnlinie1 nachSennestadt

- ArtenschutzrechtlicherFachbeitragzum Ausbau derLinie

1

- ErläuterungsberichtesowieVorplanungsplänefür die

Stadtbahnlinie1

- VerkehrlicherFachbeitrag für die Verlängerung der

Stadtbahnlinie1

- PlanfeststellungsunterlagenVerlängerung Stadtbahn

Theesen

Die Gutachten und Stellungsnahmenbefinden sichderzeitnoch nicht

ineinerabgestimmtenFassung.DieGutachtenund Stellungnahmen

sowie Vorentwürfe werden derzeitweiter bzgl.Sachverhaltund

Planungsgrundlagen (Streckenverläufe, Haltestellen usw.)

zusammengestellt,abgestimmt,besprochen und bearbeitet.Diese

Dokumentesindzum Teildirektdurchunserstelltwordenbzw.werden
von unserstellt,teilwiesesindsievon uns inAuftraggegeben worden.

Auftragnehmerist zum einen das GutachterbüroRamboll und zum

anderendasGutachterbüroHöke.

Wie Sie bereitsden Titelnder Gutachten, Stellungnahmen und

Beiträgenentnehmen können, werden diese Unterlagenfür das

Planfeststellungsverfahrenbzw.fürdas Verfahrennachdem UVPG

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfungvorbereitet.

Insofernwerdendie finalenFassungen der Dokumente im Wege der

Öffentlichkeitsbeteilligungund Akteneinsichtzugänglich gemacht

werden.
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RechtlicheWürdigung

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Informationen,deren

gegenwärtigeAbstimmung zwischen uns und den Sachverständigen

und Gutachtern noch läuft,sowie angesichtsder zwangsläufigen

Überführungder betroffenenDokumente in ein Verfahrenmit

Öffentlichkeitsbeteiligung,sind wir der Auffassung,dass eine

HerausgabederInformationenvon Herrn█████ nichtbeansprucht

werdenkann.

Diesergibtsichaus folgendenGründen:

a) Verfügbare Informationen

b)

EinAnspruch aufInformationszugangkann nach$ 1 Abs.4 IFG NRW

abgelehnt werden, wenn „sichder Antragstellerdie Informationin

zumutbarer Weise aus allgemeinzugänglichenQuellen beschaffen

kann“.BegehrteInformationenwaren öffentlichzugänglichund der

Antragstellerkonntesichdieseohne größereMüheselbst beschaffen.

DieswarderFallbezogenaufdieobengenanntenUnterlagen,soweit
diese zum Download verfügbarwaren. Es dürfteHerrn ████

zumutbargewesensein, sichdiebegehrtenInformationenaufdiese

Weise zu beschaffen,stattdie Unterlagenüber uns zu beziehen.Da

dieUnterlagenmittlerweilenichtmehr verfügbarsind, stellenwirdiese

Herrn█████gern zurVerfügung.So findenSieanliegendzudiesem

Schreibendie Potenzialanalyseund die Marktanalyse.Diese

Dokumente übermittelnwirparallelauch direktan Herrn████.

Schutz behördlicherEntscheidungsprozesse

Gem. $ 7Abs.1 IFGNRW istder AntragaufInformationszugangfür

Entwürfezu Entscheidungen,fürArbeitenund Beschlüssezu ihrer
unmittelbaren Vorbereitung sowie für Protokolle vertraulicher

Beratungenabzulehnen.

Gem. 8 7 Abs. 2 IFG NRW solleinAntrag abgelehntwerden, wenn

sichder Inhaltder Informationenaufden Prozessder Willensbildung

innerhalbvon oderzwischenöffentlichenStellenbezieht.

„Sinn und Zweck der Vorschriftist es, interne

Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche

Auffassungenzwischenmehreren beteiligtenStellennichtnach

außen dringenzu lassen(OVG MünsterNVWZ-RR 2014, 344).

Für den Bürger gilt,dass gem. dem Prinzipder Einheitder

VerwaltungstaatlicheMaßnahmennichtalsEntscheidungeiner
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bestimmten Person odereiner Organisationseinheit, sondern als

solche des Verwaltungsträgers wahrgenommen werdensollen.

Aufgrund dessenist zwischen den Grundlagen und Ergebnissen

der Willensbildung auf der einen Seite und dem eigentlichen

Prozess der Willensbildung zu unterscheiden. |...] Der

Willensbildungsprozess umfasst Bewertungen, Meinungen oder

Einschätzungen, die zunächstintern beraten werden und somit

noch Entscheidungsoffen sind. Hiervon umfasst sind auch

Beratungen von externen Experten, wie etwa Gutachtern,

Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.“ (BeckOK

Informationsrecht, 8 7 IFG NRW, Rand-Nr. 10 ff. mit Verweis auf

VG Arnsberg, Beschluss vom 12.06.2006 Aktenzeichen 12 L

502/06; Hervorhebung durch Unterzeichner).

Daraus ist abzuleiten, dass auch Stellungnahmen, Beiträge und

Gutachten dem Schutz des Willensbildungsprozesses unterfallen;

jedenfalls soweit und solange sich diese Ausarbeitungen im Stadium

der Abstimmung befinden und nochnichtals Teil eines feststehenden

Sachverhalts verstanden werden können.

Da es 8 7 IFG NRW ausweislich Gesetzesbegründung, Kommentaren

und Rechtsprechung darum geht, die Debatte und

Auseinandersetzung innerhalb einer öffentlichen Stelle über

Ansichten, Beurteilungen und Meinungenzu schützen, um die spätere

EntscheidungderStelle als einheitliche erscheinen zu lassen, müssen

wir bereits aufgrund von & 7 Abs. 1 IFG NRW eine Herausgabe der

angeforderten Dokumente verweigern.

Die Dokumente befinden sich in der internen Abstimmung. Auch die

Stellungnahmen und Gutachten und Einbeziehung Dritter befinden

sich im Stadium der Abstimmung. Es gibt noch keine feststehenden

Dokumente, welche über ein Entwurfsstadium hinausgehen würden.

Würden wir diese Dokumente der Öffentlichkeit schon zum jetzigen

Zeitpunkt zugänglich machen, bestünde Gefahr einer öffentlichen

Debatte über Aspekte, die später eventuell gar nicht Gegenstand eines

Antrags werden würden. Außerdem entstünde der Eindruck fehlender

Geschlossenheit bei uns.

Die Verlängerung einer Stadtbahn, das haben u.a. die

Bürgerbeteiligungen der Vergangenheit gezeigt, sind stets kontrovers,

von großer Tragweite und kostenintensiv. Es handelt sich um

grundlegendeInfrastrukturprojekte. Wenn Teilplanungen, Vorentwürfe

und Abstimmungen in der Vorbereitung eines solchen Projekts

öffentlich würden, würde dies zwangsläufig zu Debatten führen, die auf

die laufende Planung einzuwirken versuchen. Dabei existiert zu

diesem Zeitpunkt noch gar keine abgestimmte Position deröffentlichen
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Stelleselbst.Es istdaherrichtigundnotwendig,dass$ 7Abs.1 IFG

NRW dieseProzessederinternenWillensbildungschützt.

„Jedenfalls besteht im gegenwärtigen Stadium des

PlanungsverfahrenskeinAnspruch der Ast.auf Übermittlungder

in ihrem Antrag nÜher bezeichneten, insbesondere in

Zusammenhang mit Vorrang- und Eignungsgebieten für

Windkraftanlagenstehenden Informationen.Der Ag. konntesich

dem gegenüber █ wie das VG zu Recht angenommen hat- auf$

6 I MVIFG berufen, wonach der Antrag auf Zugang zu

Informationenabzulehnenist „fürEntwürfezu Entscheidungen

sowie die Arbeitenund Beschlüssezu ihrerunmittelbaren
Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige

Bekanntgabe der Informationender Erfolgder Entscheidung

vereiteltwürde”.Grundsätzlichhandeltes sich  hierum eine

gebundene Entscheidung. Der Einschätzung, ob diese

Voraussetzungen gegeben sind, wohnt ein gewisses

prognostischesElement inne („würde”).Auch der Senat geht

davon aus,dass essichbeiden Informationen,zu denen dieAst.

Auskunft verlangt,um Daten handelt,  dieder unmittelbaren

VorbereitungeinerEntscheidung█ nämlichdes erstenEntwurfs

einesRaumordnungsprogramms █ dienen;dieEinschätzungdes

Ag.und desVG,dassdievorzeitigeBekanntgabedenErfolgder

Entscheidung vereitelnwürde, teiltder Senat. Wegen der

Komplexität einer derartigen Planungsentscheidung, des

Umfangs der verschiedenstenzusammenzuführenden Aspekte

und ihrerwechselbezüglichenAbhängigkeitvoneinandermuss es

der Behörde möglichsein,sichzunächstselbstdienotwendige

Kenntnis allerFakten zu verschaffenund daraus ein

„Gesamtszenario” (keineswegs nur beschränkt aufWindkraft,

sondern auf alleElemente,dieim Programm auszuweisen sind)

zu erstellen,bevor damit in die Öffentlichkeitgegangen wird.“

(OVG Greifswald,Beschlussvom 27. 8.2007 -  1M 81/07,LKV

2008,515)

Um es klarzustellen:Selbstverständlichwerden die abgestimmten

finalenDokumente öffentlichzugänglichsein.Herr████ wirdsich

insofernauch über die Planungen unterrichtenkönnen, bevor diese

finalbeschlossenwerden.

Vorrangige Regelungen

Ergänzend weisenwir daraufhin,dass aus demselben Grundspezielle

Regelungen des Planfeststellungs- und

Öffentlichkeitsbeteiligungsrechtsbestehen,die sicherstellen,dass
Unterlagender Öffentlichkeitzugänglichgemacht werden undDritte

einenZugang zu diesenInformationenenthalten.
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In diesem Sinne bestimmt $ 4 Abs. 1 IFG NRW:

„Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu

amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die

Gewährung von Akteneinsicht bestehen, gehen sie den

Vorschriften dieses Gesetzes vor. Im Rahmen dieses Gesetzes

entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit.“

Um vorrangige Regelungen in diesem Sinne handelt es sich bei den

88 15 ff. UVPG ebenso wie bei $ 73 VwVfG.

„Der Senat kann für das vorliegende Eilverfahren offenlassen, ob

nicht bereits $ 1 Ill 1 MVIFG der von Ast. verlangten Offenbarung

bestimmter Informationen aus dem Planungsverfahren vor

Einleitung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach $ 9 III 1i. V.mit$ 7 Il

1 MVLPlanG entgegenstünde. Nach dieser Vorschrift bleiben

besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen

Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von

Akteneinsicht unberührt; diese Formulierung war gedacht als

„Klarstellung” der im ursprünglichen Gesetzentwurf enthaltenen

Fassung, nach der, soweit besondere Rechtsvorschriften über den

Zugangzu amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die

Gewährung von Akteneinsicht bestehen, sie den Vorschriften

dieses Gesetzes vorgehensollten (so LT-Dr 4/2320, S. 20). Es kann

$ 11111 MVIFG auch in der Gesetz gewordenen Fassungnicht ohne

Weiteres entnommen werden, dass die Vorschrift besondere

Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen

lediglich insoweit unberührt lassen will, als diese weiter gehen als

der Anspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz; näher zu

liegen scheint, dass damit Spezialregelungen grundsätzlich der

Vorrang auch insoweit eingeräumt werden sollte, als sie die

Modalitäten — z. B. auch den Zeitpunkt — des Informationszugangs

bestimmen.“ (OVG Greifswald, Beschluss vom 27. 8. 2007 - 1M

81/07, LKV 2008, 515)

Im Hinblick auf Vorschriften des Planfeststellungsrecht hat der

Landesbeauftrage für Informationsfreiheit Thüringen bereits

beantwortet, dass diese dem allgemeinen Informationsrecht vorgehen

und als Spezialvorschriften anzusehensind.

„6.9. Teilgutachten bei Planfeststellungsverfahren — Auskunft

nach dem ThürlFG?

Eine Thüringer Behörde wandte sich ratsuchend an den Thüringer

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die

Informationsfreiheit (TLfDI). Ein Bürger begehrte Zugang zu

einer Stellungnahme des Landkreises zu einem laufenden
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Planfeststellungsverfahren.Der TLfDI wurde im Rahmen seiner

Beratungsfunktionum eineStellungnahmegebeten,obdem Antrag

zu entsprechen ist oder ob gegen die Herausgabe der

InformationenEinwändebestünden.Der TLfDIteiltehierzumit,

dass inlaufendenVerfahrengem. $ 4 Abs. 2 Satz2 ThürlFG der

Zugang zu amtlichenInformationennur nach Maßgabe des

anzuwendenden Verfahrensrechtsgewährt werde. Das Recht

auf Informationszugangnach dem ThürlFG werde nach der

Begründung zum Gesetzesentwurf zeitlichbegrenzt auf die

Verfahrensdauerausgeschlossen (siehe dazu die Begründung

des Gesetzentwurfszu $ 4 Abs.2 Satz2 ThürlFGin der

Drucksache 5/4986,Seite19).Für das Planfest-stellungverfahren

regelt $ 72 Abs. 1 3. Halbsatz Thüringer

Verwaltungsverfahrensgesetz(ThürVwVfG), dass Akteneinsicht

gem. $ 29 ThürVwVfG nach pflichtgemäßem Ermessen in

angeordneten Planfeststellungsverfahrenzu gewährenist. Darauf

wiesderTLfDIdieBehördeabschließendhin.“(2.Tätigkeitsbericht

zur Informationsfreiheitdes ThüringerLandesbeauftragtenfürden

Datenschutz und die InformationsfreiheitBerichtszeitraum:1.

Januar 2015 bis31.Dezember 2016,S.45)

Angesichtsdessen istdavon auszugehen,dass dieVorschriftendes

Planungsrechtsmit seinen Vorgaben zu Akteneinsichtund

Öffentlichkeitsbeteiligungals Spezialregelungen zum

Informationsfreiheitsrechtanzusehensind. Daherist auch inunserem

FallHerr ████ auf das anstehende Verfahrender Planfeststellung

verwiesen.Er wird dortdie Möglichkeiterhalten,Akteneinsichtzu

beanspruchen und als ÖffentlichkeitEinsicht in die

Planungsunterlagenzu nehmen. EinAnspruch aufHeraushabedieser

Informationenim Vorfeldistabzulehnen.

Ergebnis

Für sichbetrachtetund besonders inZusammenschau der$8 4 und 7

IFG NRW sind die von Herrn ████ begehrten Gutachten und

Stellungnahmen nichtherauszugeben.Es handeltsichum noch in

Abstimmung befindlicheGutachten und Stellungnahmen.Außerdem

werden dieabschließendenUnterlageningeordnetenVerfahren der

Öffentlichkeitzugänglichgemachtwerden.DaraufistHerr█████ zu

verweisen.

Im ÜbrigenhabenwirHerrn█████ diePotenzialanalyseund die
Machbarkeitsstudieübermittelt.

Wir hoffen,IhnenmitdiesenAusführungendargelegtzu haben,warum

aus unsererSichteineweitergehendeHerausgabenicht inBetracht

kommt.
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DiesesSchreibenistim Zuge der Übersendungder genannten

DokumenteHerrn█████bereitsdurchunszugeleitetworden.

GernstehenwirfürRückfragenzurVerfügung.

MitfreundlichenGrüßen

moBie

Geschäftsführung
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